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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durch-
führung des Tierschutzgesetzes (AVV-TierSchG)

vom 09.02.2000 (Bundesanzeiger des Bundesministeriums der Justiz, Jahrgang 52, Nr. 36a vom 22.02.2000)

Aufgrund des Artikels 84 Abs. 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 16b Abs. 1 Satz 2 des Tierschutz-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 1998 (BGBl. I S. 1105, 1818) wird nach Anhö-
rung der Tierschutzkommission folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen:

Ziffer 12.2.2.3: Die zuständige Behörde kann verlangen, dass unter Beteiligung des beamteten Tierarztes 
und erforderlichenfalls weiterer Sachverständiger im Rahmen eines Fachgesprächs der Nachweis über die 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich Haltung, Pflege und Unterbringung der 
betreffenden Tierarten geführt wird (§ 11 Abs. 2 Nr. 1).
Ein solches Gespräch ist insbesondere dann zu verlangen, wenn die für die Tätigkeit verantwortliche Person 
keine abgeschlossene staatlich anerkannte oder sonstige Aus- oder Weiterbildung absolviert hat, die zum Um-
gang mit den entsprechenden Tierarten befähigt.
Dem Gespräch können von den Fachverbänden erstellte Unterlagen zugrunde gelegt werden.
Bei dem Gespräch sind insbesondere ausreichende Kenntnisse nachzuweisen über
-  die Biologie der entsprechenden Tierart / Tierarten,
-  Aufzucht, Haltung, Fütterung und allgemeine Hygiene,
-  die wichtigsten Krankheiten der betreffenden Tierarten,
-  die einschlägigen tierschutzrechtlichen Bestimmungen
sowie ausreichende Fähigkeiten im Umgang mit den entsprechenden Tierarten.
Über das Gespräch ist eine Niederschrift anzufertigen. Ergibt das Gespräch, dass die Person die erforderlichen
Kenntnisse nicht hat, so soll ihr empfohlen werden, vor einer Wiederholung des Gespräches entsprechende 
Aus- oder Fortbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen, wie sie z.B. von den Berufsverbänden, der Berufsge-
nossenschaft, den Fachverbänden oder den Tierschutzverbänden angeboten werden.

Ziffer 12.2.2.4: Die zuständige Behörde soll von einem Gespräch absehen, wenn ihr die für die Tätigkeit 
verantwortliche Person als geeignet bekannt ist oder die verantwortliche Person vor einer anderen Behörde 
vor weniger als 10 Jahren in einem Gespräch nach Nummer 12.2.2.3 die erforderlichen fachlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten nachgewiesen hat und die zuständige Behörde keine Bedenken hinsichtlich der erforderli-
chen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.
Die Behörde kann ferner von einem Fachgespräch absehen, wenn die verantwortliche Person durch das Able-
gen einer von der jeweiligen obersten Landesbehörde als gleichwertig angesehenen Sachkundeprüfung eines
Verbandes ihre fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen hat.


